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RS OGH 1981/7/7 5Ob633/81,
5Ob30/16x

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.07.1981

Norm

ZPO §577 Abs3

ZPO §580

ZPO §581 Abs2

Rechtssatz

Während der Schiedsvertrag schriftlich errichtet werden muß, kann der rein privatrechtliche Schiedsrichtervertrag, der

das Rechtsverhältnis zwischen dem Schiedsrichter und den Parteien regelt und zusammen mit der

Schiedsrichterbestellung die Rechtsstellung des Schiedsrichters scha9t, formfrei sowohl ausdrücklich als auch durch

schlüssige Handlungen zustandekommen.
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